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 Veröffentlicht am 20.12.1949

Norm

StPO §460 Abs1 C

Rechtssatz

Die durch eine strafbare Handlung verwirkte Strafe durch Strafverfügung festzusetzen, ist nur unter den

Voraussetzungen des § 460 Abs 1 StPO und unter der weiteren Voraussetzung statthaft, daß sämtliche

Tatbestandserfordernisse nach dem Inhalte der Anzeige verwirklicht sind.
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Vgl auch; nur: Unter der weiteren Voraussetzung statthaft, daß sämtliche Tatbestandserfordernisse nach dem

Inhalte der Anzeige verwirklicht sind. (T1) Beisatz: Jede Strafverfügung bedarf der materiellrechtlichen Deckung

durch die Aktenlage, welche sich auf sämtliche Tatbestandserfordernisse (und das Fehlen von

Tatbestandsmerkmalen negativer Art) erstrecken muß. (T2)
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Entscheidungstext OGH 13.12.1983 9 Os 195/83

Vgl auch; nur T1
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Vgl auch; Beis wie T2
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